
 

  

 

              

 
     

             
     
          

    

          
        

 

 

   

 

   

    
               

  

               
           

     

           
          

  

       
          

             
            

      
 

         
       

 

         
            

       
    

         
   

           
  

ACOnet-Teilnehmer-Nummer: 

Zusatzvereinbarung
betreffend die Nutzung der VCampus-NightLine von ACOnet 

Ziel der VCampus-NightLine ist es, den ans ACOnet angeschlossenen Studierendenheimen in den Nachtstunden 
und am Wochenende eine bessere Internetverbindung ohne ACOnet-Zusatzkosten zu ermöglichen. Dies ge-
schieht, indem zu bestimmten Zeiten ungenutzte Nacht-/Wochenend-Bandbreite im ACOnet den Studierenden-
heimen zur Verfügung gestellt wird. 

Diese Zusatzvereinbarung ergänzt die bestehende „Vereinbarung betreffend den Anschluss eines Studierenden-
heims an ACOnet“ (siehe www.aco.net/studierendenheime) zwischen dem Heimträger und ACOnet und gilt für 
folgendes Studierendenheim: 

Name und Adresse des an ACOnet angeschlossenen Studierendenheims 

Name der Heimträgerorganisation 

Voraussetzungen für die Nutzung der VCampus-NightLine 
• Die Beschaffung einer ausreichend dimensionierten Anbindung an ACOnet im Auftrag und auf Kosten der

zuständigen Heimträgerorganisation.

• Die Heimträgerorganisation muss technisch in der Lage sein, im Falle von Problemen und Missbrauch,
insbesondere bei Verstößen gegen die „ACOnet Acceptable Use Policy“ (ACOnet-AUP), die betreffenden
Benutzer*innen bzw. deren Geräte gezielt von der Nutzung des Service auszuschließen.

• Das dynamische Bandbreitenmanagement liegt in der Verantwortung der Heimträgerorganisation. Die
Einhaltung der vereinbarten Vorgaben wird vom ACOnet-Betreiber beziehungsweise den durchleitenden
Teilnehmerorganisationen überwacht.

• Die Bandbreitenbeschränkungen müssen nur auf Commodity-Internetverkehr angewendet werden. Eine
Beschreibung der jeweils aktuellen Verkehrs-Klassifizierung ist unter www.aco.net/cos zu finden.

• Das jeweilige Maximum der zur Verfügung gestellten Internet-Flatrate im Rahmen der VCampus-NightLine
wird aus der vertraglichen Bandbreite mal dem Überziehungsfaktor, unter Einhaltung einer 20%igen Qua-
litätsreserve auf der Zubringungsleitung für Wissenschaftsnetz-Verkehr, berechnet und seitens ACOnet
technisch begrenzt.

• Die VCampus-NightLine-Zeiten sowie der in diesen Zeiten nutzbare VCampus-NightLine-Überziehungs-
faktor werden unter www.aco.net/studierendenheime veröffentlicht und halbjährlich (semesterweise)
den gegebenen Möglichkeiten angepasst.

Die unterzeichnende Heimträgerorganisation verpflichtet sich, nach schriftlicher Aufforderung (elektronische 
Zustellung zulässig) durch den ACOnet-Betreiber, innerhalb von 7 Werktagen etwaigen Missbrauch abzustellen. 
Darunter fallen insbesondere die Missachtung der „ACOnet Acceptable Use Policy“ (ACOnet-AUP) oder die 
anhaltende Überziehung der vertraglichen Bandbreite jenseits der vereinbarten VCampus-NightLine-Grenzen. 
Widrigenfalls kann diese Zusatzvereinbarung seitens des ACOnet-Betreibers fristlos ruhend gestellt oder auf-
gekündigt werden. 

Ansonsten erlischt diese Zusatzvereinbarung gemeinsam mit der Teilnahmevereinbarung oder bedarf einer 
dreimonatigen Kündigungsfrist. 
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ACOnet-Teilnehmer-Nummer: 

VCampus-NightLine: Grenzen 
Stand: 1. Oktober 2022 (aktuelle Werte siehe www.aco.net/studierendenheime) 

• Die Bandbreiten der VCampus-NightLine gelten täglich von 16:00 bis 09:00 Uhr, an Samstagen, Sonn-
und Feiertagen sowie während der Weihnachts-, Februar- und Osterferien durchgehend.

• Die verfügbare Flatrate aus dem kommerziellen Internet (jeweils Upload und Download) beträgt in diesen
Zeiträumen bis zum 32-fachen der vertraglichen Bandbreite (sind z. B. vertraglich 2 Mbit/s durch das
BMBWF finanziert, ergibt sich eine NightLine von maximal 64 Mbit/s pro 100 Heimplätze).

• Als obere Grenze gilt jedoch: maximal 80 % der Zubringungs-Bandbreite dürfen für kommerziellen
Internetverkehr genutzt werden (20 % verbleiben als Qualitätsreserve für Wissenschaftsnetz-Verkehr).

Beispiel: Heim mit 320 Plätzen mit 200 Mbit/s Zubringungsleitung • vertragliche Bandbreite 8 Mbit/s •
theoretische NightLine (Internet-Flatrate) daher 256 Mbit/s • aufgrund der 80%-Regel wird die Internet-
Flatrate auf 160 Mbit/s limitiert • 40 Mbit/s garantierte Wissenschaftsnetz-Bandbreite

Für den Nutzer (Heimträgerorganisation): 

Datum Unterschrift 

Für den Betreiber (ACOnet): 

Datum Unterschrift 

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Senden Sie dann das digital signierte Formular per E-Mail an 
admin@aco.net (die Signatur muss mittels www.signaturpruefung.gv.at überprüfbar sein) oder senden Sie 
das ausgedruckte Formular mit Ihrer Originalunterschrift per Post an Universität Wien, Zentraler Informatik-
dienst, Abteilung ACOnet & VIX, Universitätsstraße 7, 1010 Wien. In beiden Fällen retournieren wir das 
von uns digital gegengezeichnete Dokument per E-Mail an die Adresse Ihres administrativen Kontakts. 

Bitte beachten Sie, dass die Voraussetzungen für die VCampus-NightLine erfüllt sein müssen, bevor 
Sie uns die Zusatzvereinbarung senden! 
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